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Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/10/0126

Rechtssatz

Die von der belangten Behörde gesetzte Nachfrist, für deren Verstreichen ohne Erfüllung der Verp<ichtungen durch

die Revisionswerber die Ersatzvornahme nach § 4 VVG angedroht wurde, stellt keine "Fristerstreckung" dar, sondern

bezieht sich auf die vor Durchführung der Ersatzvornahme nach dem Gesetz erforderliche "vorherige Androhung" (vgl.

§ 4 Abs. 1 VVG).
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